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09:00 Uhr Begrüßung und Einführung 

Dr. Jochen Rudolph, Degussa GmbH 
 
09:30 Uhr Vorregistrierung und SIEFs – Prozedurale Aspekte  

Einführung 
RA Dr. Sebastian Lach, Kanzlei Lovells 

 
11:00 Uhr Kaffeepause 
 
11:30 Uhr Gemeinsame Registrierung und Konsortienbi ldung 

– Prozedurale und vertragliche Aspekte 
Einführung 
RA Hartmut Scheidmann, Kanzlei Redeker Sellner Dahs & Widmaier 

 
13:00 Uhr Mittagspause 
 
14:00 Uhr SIEFs, gemeinsame Registrierung und Konso rtienbildung – 

Kartellrechtliche Aspekte 
Einführung 
RA Dr. Andreas Rosenfeld, Kanzlei Redeker Sellner Dahs & Widmaier 

 
15:30 Uhr Kaffeepause 
 
16:00 Uhr Verwendungs- und Expositionskategorien Zi ele, Anwendungs-bereiche, 

VEK-Leitfaden, VEK als Beispiel in einem erweiterte n 
Sicherheitsdatenblatt, Ergebnisse aus RIP 3.2-2, Ta sk 4 
Einführung 
Dr. Dieter Fink, VCI, und Dr. Volker Soballa, Degussa GmbH 

 
17:30 Uhr Kaffeepause 
 
18:00 Uhr Verwendungs- und Expositionskategorien – 

Praktische Anwendung 
Einführung 
Dr. Volker Soballa, Degussa GmbH 

 
19:30 Uhr Abschluss 

Zusammenfassung und Ausblick 
Dr. Jochen Rudolph, Degussa GmbH 

 
 
Anschließend an jeden Einführungsvortrag ist je eine 
Stunde für Diskussion und Lösungserarbeitung vorgesehen. 
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a) Erläuterungen zum Vortrag:  

 

1. Schon aus haftungsrechtlichen Gründen sollte ein Unternehmen 
vor dem 1. Juni 2008 entschieden haben, ob eine 
Vorregistrierung vorgenommen wird oder nicht. 

2. Ab dem 1. Juni 2008 gilt die „normale“ Registrierungspflicht. 
Somit könnten dann ggf. auch Sanktionen greifen. Daher sollte 
bereits dann klar sein, ob die Vorregistrierung angestrebt wird. 

3. Bei der Direktregistrierung muss wegen der Informationsanfrage 
bei der ECHA grundsätzlich eine Produktionsunterbrechung 
erfolgen. Wird nach dem 1. Juni 2008 entschieden, nicht 
vorzuregistrieren, ist die Produktion vorsorglich umgehend 
einzustellen. 

4. Bei erfolgter Vorregistrierung ist eine geringfügige Änderung 

der Mitteilung zum Sachverhalt noch bis 1. Dezember 2008 
möglich. 

5. Beim Begriff des Herstellers i. S. d. REACH-Verordnung gilt es 
zunächst zu beachten, dass es zu diesem Begriff unter REACH 
noch keine Rechtsprechung oder ausführliche, abschließende 
Stellungnahme der Behörden gibt. Nach gegenwärtiger 
Einschätzung der Rechtslage dürfte beispielsweise nicht der 
Auftraggeber, sondern sein Lohnhersteller Hersteller im Sinne 
der Verordnung ist. Bei Zuordnung der Tonnagen einer 
Produktionsstätte ist darauf zu achten, wer diese betreibt. 

6. Das SIEF hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und steht auch 
in keinem rechtlichen Zusammenhang zum Konsortium, auch 
wenn in Einzelfällen die Konstellation identisch sein kann. Es 
stellt eine Plattform zur Vorbereitung der gemeinsamen 
Einreichung von Daten dar.  

7. SIEF-Manager sollte bestenfalls eine Vertrauensperson des 
Unternehmens sein, wie z. B. ein Institut oder Anwalt. 

8. Auch bei einer Direktregistrierung ist man nicht von der 
Teilnahme an einem SIEF befreit. 

9. Die Einigung zur Stoffidentität muss im Rahmen der SIEFs 
erfolgen, die EChA ist nicht beteiligt. Für jeden Stoff ist ein 
SIEF zu bilden, ansonsten ergäbe sich ein Verstoß gegen die 
Datenteilungsvorschriften. 

10. Es ist anzunehmen, dass sich auch NGOs an SIEFs beteiligen. 

11. Das Verhältnis der SIEFs untereinander ist unter anderem von 
Interesse, wenn eine Studie mehrere Stoffe umfasst. Zwar 
besteht hier keine Datenteilungsvorschrift, jedoch ist die Teilung 
erwünscht. 
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12. Über Einstufung und Kennzeichnung entscheiden die 
Vorregistranten, nicht die SIEFs, somit auch keine NGOs. Hier 
ist darauf zu achten, dass man nicht unbeabsichtigt unter die 
Zulassung gerät. 

13. Mitteilungen zu Einstufung und Kennzeichnung müssen nach 
der vorzuziehenden Auslegung bis zum 1. Dezember 2010 
erfolgen. 

 

b) Diskussionsergebnisse: 

 

1. Nur einzelne Hersteller und Importeure, darunter auch 
potenzielle, dürfen vorregistrieren, jedoch erfolgt vorerst 
grundsätzlich keine sachliche, voll umfassende Prüfung, ob eine 
Vorregistrierung in diesem Sinne zu Recht erfolgte. Ein 
Konsortium kann nicht vorregistrieren. 

2. Der geforderte Produktionsstopp betrifft nicht die Phase-in-
Stoffe. Die Vorregistrierung umfasst das Recht, weiter produzie-
ren zu dürfen. Hinsichtlich eines Produktionsstopps ist aber zu 
beachten, dass dies nur im nicht rechtverbindlichen Leitfaden 
zur Vorregistrierung steht. 

3. Wer nach dem 1. Juni 2008 ohne Unterbrechung weiter 
produzieren möchte, sollte unbedingt vorregistrieren. 

4. Der Begriff der Stellvertretung, wie er im Leitfaden zur Regis-
trierung steht, bezieht sich auf Artikel 4 REACH-Verordnung. 
Der Vertreterbegriff in Artikel 4 und 8 muss streng voneinander 
getrennt werden. 

5. Auftragsimport: Ein Lohnimporteur, der nur die bloße 
Abwicklung des Imports vornimmt, ist nicht registrierpflichtig, 

jedoch grundsätzlich der Auftraggeber. 

6. Händler außerhalb der EU, Artikel 8: Nach Auskunft des 
Bundeshelpdesk fallen diese nicht unter Artikel 8 und wären 
damit ausgeschlossen. Hier besteht dringender Klärungsbedarf, 
s. a. konzerngebundene Handelsgesellschaften. Die Klärung ob 
ein Unternehmen außerhalb der EU Hersteller oder Händler ist, 
könnte dabei durchaus schwierig sein. 

7. Erst mit erfolgter Einigung über die Stoffidentität ist ein SIEF 
existent. Hierzu bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen. 
Für die rechtzeitige Klärung dieser fragen wird begrüßt, dass das 
Pre-SIEF eingeführt wurde. 

8. Strategisch kann es für ein Unternehmen sinnvoll sein, lead-
registrant im SIEF zu sein, um hierdurch die Rolle eines 
Schiedsrichters/Vermittlers zu haben. 

9. Die Einigung zu Einstufung und Kennzeichnung ist nach anderer 
Ansicht eine Zielsetzung, jedoch keine Pflicht. 

10. Im Hinblick auf die noch andauernde Revision der Anhänge IV 
und V der REACH-Verordnung, die zum Zeitpunkt des Starts 
der Vorregistrierung noch nicht abgeschlossen sein wird, und 
um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, ist für Zweifelsfälle und 
für den Fall, dass definitive Informationen erst nach dem 1. Juni 
2008 vorliegen, eine Vorregistrierung anzuraten. Es wird derzeit 
nicht davon ausgegangen, dass in letzterem Fall eine zweite 
Vorregistrierphase gewährt wird. 

 

c) Zu klärende Fragen 

 

1. Muss bei einer Vorregistrierung ein Produktionsstopp erfolgen? 
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2. Kann ein Händler außerhalb der EU einen Alleinvertreter 
bestellen? 

3. Entsteht ein SIEF durch die Einigung der potentiellen Teilneh-
mer über die Stoffgleichheit oder kraft Gesetzes? 

4. Artikel 30 Abs. 1 REACH-Verordnung: ist der SIEF-Teilnehmer 
verpflichtet, eine bestimmte im SIEF vorhandene Studie zu 
benutzen, z. B. die „strengste“ oder kann er dies frei ent-
scheiden? 

 

d) Weitere Informationen 

BDI-Hilfestellungen, BDI-Helpdesk REACH (http://reach.bdi.info) 

2.1.1 Vorregistrierung-Einführung 

2.1.2 Vorregistrierung-Austauschforen zu Stoffinformationen 
(SIEF) 
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a) Erläuterungen zum Vortrag: 

 

1. Das Konstrukt des SIEF soll die kollektive Datenteilung ermög-
lichen. 

2. Zu beachten ist, dass es keine „gemeinsame Registrierung“ gibt, 
sondern nur eine „gemeinsame Einreichung von Kerndaten“. 
Hierfür ist die Stoffidentität entscheidend. 

3. Die Gründe für eine Möglichkeit des Registrierungs-„opt-out“ 
nach Artikel 11 Abs. 3 REACH-Verordnung sind relativ weit 
gefasst (unverhältnismäßig hohe Kosten, Schutz geschäftlich 
sensibler Daten, Uneinigkeit über Auswahl der Daten). Beim 
opt-out sind noch viele Fragen ungeklärt, s. RIP 3.4. Hierin sind 
die Gründe recht weit gefasst. Diese sind erst mit Einreichung 
des Registrierdossiers anzugeben. Sie müssen dann im Prinzip 
akzeptiert werden, es sind allenfalls Sanktionen der Mitglied-
staaten denkbar gemäß Artikel 126, s. ChemG. Jedoch erscheint 
es derzeit unwahrscheinlich, dass die Nichtteilnahme an einer 
gemeinsamen Einreichung von Kerndaten hierunter fallen 
könnte. Zu erwarten ist allerdings, dass Einzelregistranten eher 
einer Compliance-Prüfung unterzogen werden, zudem sind die 
Gebühren höher. 

4. Für kleine Tonnagen besteht kein Zwang, gemeinsam mit größe-
ren Tonnagen zu einem früheren Zeitpunkt als gefordert, Kern-
daten einzureichen. Es ist nicht einmal verpflichtend, diese 
gemeinsam zu ermitteln. 

5. Die EChA hat keine Entscheidungsbefugnis bei der Festlegung 
der Federführung, diese Entscheidung obliegt allein den 
Registranten. 
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6. Es ist zu erwarten, dass der Katalog der Ordnungswidrigkeiten 
im Chemikalienrecht infolge der REACH-Verordnung erweitert 
wird. 

7. Der Begriff des Konsortiums ist in der REACH-Verordnung 
nicht legaldefiniert und es werden auch keine sonstigen Vorga-
ben gemacht. Es muss daher eine Interpretation im stoffrecht-
lichen Kontext vorgenommen werden. Ein Konsortium hat keine 
eigene Rechtspersönlichkeit. 

8. Es handelt sich bei den im Auftrag von VCI und TEGEWA von 
der Kanzlei Redeker erstellten Musterverträgen nicht um For-
mularverträge, die Musterverträge bedürfen der individuellen 
Anpassung. 

9. Zu unterscheiden sind der Vorvertrag, der als sogenanntes 
„Schutzschild“ für Vertraulichkeit und Vereinbarkeit mit Wett-
bewerbsrecht dient und der Konsortialvertrag, der die eigent-
liche komplexe Gestaltung des Konsortiums betrifft. Der Vor-
vertrag wird bereits für die SIEFs empfohlen. Nur in dem Fall, 
dass keine Einigung über die Kostenteilung möglich ist, 
erscheint ein Vertrag nicht nötig. In allen anderen Fällen 
erscheint zumindest zur Kostenteilung ein Vertrag geboten. 

10. Die Konsequenzen für den Fall, dass eine Registrierung nicht 
weitergeführt werden darf, weil keine Kostenteilung möglich ist, 
sind schwer absehbar. Ein solcher Fall wäre die Verweigerung 
einer Datenteilung aufgrund der Feststellung, dass nicht der 
gleiche Stoff vorliegt. 

11. Die Weigerung Wirbeltierstudien zu teilen kann dazu führen, 
dass die anderen Teilnehmer die Registrierung fortsetzen dürfen, 
der Eigentümer der Studie jedoch nicht. Hier dürften Sanktionen 
der Mitgliedstaaten greifen. 

12. Die Kostenteilung nach Anzahl der Teilnehmer erscheint fair, da 
auch die Einzelregistrierung pro Kopf gebührenpflichtig ist. 
Zudem wäre bei einer Mengenorientierung der Informations-
austausch dazu kartellrechtlich bedenklich. 

13. Um Streitigkeiten vorzubeugen, wird empfohlen, die 
Kostenteilung immer vertraglich zu regeln. Dies sollte 
rechtzeitig vor Abgabe des Registrierdossiers erfolgen, um 
Studien auch verwenden zu können. 

14. Das Nutzungsrecht an Studien verbleibt bei demjenigen, der sie 
zur Verfügung gestellt hat 

 

b) Diskussionsergebnisse: 

 

1. Die Kostenteilung betrifft nur die für die Registrierung benötig-
ten Studien. 

2. „Kosten“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Eine faire Kosten-
teilung liegt wohl dann vor, wenn auf den Wiederbeschaffungs-
wert der Studie abgestellt wird. 

3. Falls für die Kostenteilung Mengen in Bezug genommen wer-
den, sollte aus kartellrechtlichen Gründen zumindest ein Treu-
händer eingeschaltet werden. Insofern erscheint als einfachste 
und sicherste Lösung die Aufteilung nach Anzahl der Teilneh-
mer. 
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4. Zu klären ist, ob an einer Studie Eigentums- oder Nutzungs-
rechte erworben werden. 

5. Ausreichend für eine Studie i.S.d. Artikels 30 Abs. 1 REACH-
Verordnung ist die Studienzusammenfassung nicht die Gesamt-
studie. 

6. Die Validität einer Studie dürfte durchaus noch Klärungsbedarf 
auslösen, da allgemeine Informationen zwar vorher, die Inhalte 
jedoch erst nach Erwerb der Rechte bekannt sind; s. hierzu Vor-
vereinbarung und Vertraulichkeitsklausel. 

7. Hersteller von Erzeugnissen (Artikel 7, Abs. 2) sind teilnah-
meberechtigt bei der gemeinsamen Registrierung.  

8. Hersteller von Erzeugnissen (Artikel 7, Abs. 6): Die Teilnahme 
am Konsortium ist möglich. Heikel ist ggf. die Zeitachse. Die 
vorherige Registrierung ist gut zu organisieren. Eine vertragliche 
Regelung mit den Lieferanten wird empfohlen. 

 

c) Zu klärende Fragen: 

 

1. Wie ist die Nutzung von öffentlich zugänglichen Studien zu be-
urteilen? 

 

d)Weitere Informationen:  

 

Vertragsmuster für Konsortien und andere Formen der Datenteilung 
nach REACH, BDI-Helpdesk REACH 
(http://reach.bdi.info/374.htm) 

BDI-Hilfestellungen, BDI-Helpdesk REACH (http://reach.bdi.info/) 

2.1.1 Vorregistrierung-Einführung 

2.1.2 Vorregistrierung-Austauschforen zu Stoffinformation 
(SIEF) 

2.2.7 Gemeinsame Einreichung von Daten (Konsortien) 
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�-�Erläuterungen zum Vortrag  

 

1. Die REACH-Verordnung enthält eine Reihe von Vorschriften, 
die zu einem Konflikt mit dem Kartellrecht führen können (z. B. 
Art 5 „Ohne Daten kein Markt“ als Markteintrittsschwelle, 
sowie die Vorschriften zur gemeinsamen Dateneinreichung). 

2. Der Tatbestand des Kartellverbots des Artikels 81 EG-Vertrag 
ist weit auszulegen. Hiervon erfasst werden horizontale und ver-
tikale Wettbewerbsbeschränkungen. 

3. Unternehmen trifft bei der Beurteilung kartellrechtsrelevanten 
Verhaltens die Pflicht zur Selbsteinschätzung. 

4. Eine ausführliche Dokumentation der Vorgänge wird für die 
Beweiserleichterung empfohlen. 

5. Fälle eines Kartellrechtsverstoßes gelangen oftmals durch 
Beschwerden Dritter zur Kenntnis des Kartellamts. 

6. Die Kostenteilung ist ein besonders sensibler Bereich, s. indi-
rekte Offenlegung sensibler Daten insbesondere bei Kostentei-
lung nach Menge. 

7. Ein hilfreicher Leitfaden sind die Handlungsempfehlungen im 
Anhang A II der Musterverträge „Berücksichtigung des europäi-
schen Kartellrechts“ 

8. Praktische Fragen, die es bei der Zusammenarbeit im SIEF/ 
Konsortium zu beachten gilt, betreffen die Einhaltung eines 
bestimmten Verhaltenskodex (z. B. Dokumentation der Zusam-
menarbeit), das Verbot von Preisabsprachen, das Verbot des 
Austausches wettbewerbsrelevanter Informationen sowie die 
Kostenverteilung und das Verbot von Zugangsbeschränkungen 
zum Konsortium. 

!-�Diskussionsergebnisse  

 

1. Es wird davor gewarnt, alles was im Zuge der REACH-Umset-
zung zu tun ist, schon vorab als rechtskonform anzusehen, insb. 
mit anderen Rechtsbereichen wie dem Kartellrecht. Hausjuristen 
und Verbände sollten in die Prozesse einbezogen werden. 

2. Personen in Unternehmen, die mit der Implementierung von 
REACH betraut sind, sollten kartellrechtlich geschult werden, 
zumal die betreffenden Unternehmensbereiche oftmals bisher 
nicht mit Kartellrechtsfragen konfrontiert waren. Zudem kann 
nicht zu jedem SIEF ein Kartelljurist hinzugezogen werden. 

3. Die Frage ob das Verhalten von Händlern und Herstellern kar-
tellrechtlich unterschiedlich behandelt werden, hängt von den 
wirtschaftlichen Auswirkungen ab. 

4. Schon bei der Einstufung und Kennzeichnung können marktrele-
vante Vorgaben erfolgen, insbesondere wenn größere Unter-
nehmen Standards setzen. 

5. Expositionsszenarien umfassen auch Prozessbeschreibungen und 
Branchenmodelle. Hier stellt sich die Frage nach der Zulässig-
keit des Austauschs von Angaben zu Verwendungen und Ver-
wendungsbedingungen. Sofern es sich um allgemein zugäng-
liches Marktwissen handelt, sind kaum Probleme zu erwarten. 
Ansonsten wird jeweils eine vorherige Klärung empfohlen, dies 
ist allerdings nur im konkreten Fall möglich. Expositionsszena-
rien und Stoffsicherheitsberichte sind a priori kartellrechtlich 
problematische Bereiche. Hier ist die Einschaltung eines Treu-
händers zu überlegen. Im Zweifel sollte getrennt vorgegangen 
werden. 
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c) Zu klärende Fragen 

��  Inwieweit sind Branchenverwendungen kartellrechtlich unpro-
blematisch? �

�

d)Weitere Informationen:  

Vertragsmuster für Konsortien und andere Formen der Datenteilung 
nach REACH, BDI-Helpdesk REACH (http://reach.bdi.info/374.htm) 

BDI-Hilfestellungen, BDI-Helpdesk REACH (http://reach.bdi.info/): 

2.1.1 Vorregistrierung-Einführung 

2.1.2 Vorregistrierung-Austauschforen zu Stoffinformation (SIEF) 

2.2.7 Gemeinsame Einreichung von Daten (Konsortien) 
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Erläuterungen zum Vortrag 

 

1. Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt enthält im Anhang das Ex-
positionsszenario bzw. die Verwendungs- und Expositionskate-
gorien (VEK), jedoch keine Angaben zur Expositionshöhe. Eine 
Definition des Expositionsszenarios gibt Artikel 3, Nr. 37 der 
REACH-Verordnung. 

2. Es wird keine Prozessbeschreibung gefordert. Erforderlich sind 
nur die Bedingungen d. h. die Vorgaben, die sich durch den 
Stoff ergeben und die einzuhalten sind. 

3. In Anhang VI Nr. 6 der REACH-Verordnung sind VEK für den 
Bereich 1-10 t/a vorgesehen. 
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4. Für die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist 
es essentiell, Verwendungszwecke allgemein anzugeben, s. 
VEK. 

5. Das VEK-System bietet ein sinnvolles Instrument der Struk-
turierung, das branchen- und produktunabhängig ist. 

6. Siehe Diskussionsergebnisse/zu klärende Fragen/weitere Infor-
mationen im Anschluss an den Vortrag unter TOP 5 
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a) Erläuterungen zum Vortrag 

 

1. In RIP 3.2.2- Task 4 TG 4 wird erarbeitet, welche Informationen 
im erweiterten Sicherheitsdatenblatt in welcher Weise weiter-
zugeben sind. U. a. ist eine Codierung der Risikomanagement-
maßnahmen in Arbeit wie z. B. R-Sätze. 

2. Je spezifischer ein Sicherheitsdatenblatt ausgestaltet wird, desto 
mehr Versionen sind für die Kunden zu erstellen. 

3. Das Modell der VEKs wird nicht von allen europäischen Indus-
trieverbänden unterstützt. Es wird derzeit überarbeitet, um die 
Unterstützung von Behörden und anderen Industrieverbänden zu 
erlangen. 
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4. Für Formulierer von Zubereitungen sind VEK essentiell. Sie 
müssten anderenfalls eine Vielzahl von Sicherheitsdatenblättern 
mit Freitext inhaltlich zusammenführen. 

5. Der Abschluss der Arbeiten im RIP 3.2-2 wird für Oktober 2007 
erwartet (Anmerkung: die Evaluierung erfolgt derzeit - es kann 
davon ausgegangen werden, dass die Empfehlungen zur Ver-
wendung von VEKs fortbestehen werden). 

 

b) Diskussionsergebnisse  

1. Mit dem Sicherheitsdatenblatt beginnt die Kommunikation in 
der Lieferkette erst, sie endet nicht damit. 

2. Das Sicherheitsdatenblatt richtet sich nicht an die Arbeitnehmer, 
sondern an die Verwender. 

3. Es sollten auch Gründe dafür aufgenommen werden, warum eine 
Verwendung nicht unterstützt wird. 

4. Teils redundante Angaben sind Ergebnis des politischen Kom-
promisses. 

5. Es liegt in der Entscheidung des Lieferenaten, wie viele Expo-
sitionsszenarien er dem Sicherheitsdatenblatt anfügt. Hieran 
knüpft sich die Frage nach aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
unterstützten Verwendungen. Derartige Entscheidungen werden 
aber ohnehin eher auf der Ebene der Lieferbeziehungen getrof-
fen. Generell gibt es keine Lieferpflicht, daher ist auch die 
Angabe „0“ möglich i. S. v. nicht geprüft. 

6. Die Diskussion um harmonisierte DNELs ist noch nicht abge-
schlossen. Verunreinigungen werden bereits bei der DNEL-
Ableitung erfasst. 

7. Das hier vorgestellte VEK-Modell stellt eine Kompromisslösung 
dar. Entscheidend ist vor allem die Idee der Matrix, um eine 
möglichst breite Abdeckung von Verwendungen zu gewährleis-
ten. 

8. VEK können auch kartellrechtliche Problemstellungen vermei-
den. 

9. Die Abgrenzung von industriellem und gewerblichem Bereich in 
den VEK erfolgt über die möglichen Minderungsmaßnahmen. 

10. Bei der Entwicklung von Standardsätzen sollte bereits das GHS 
berücksichtigt werden. Generell wird gebeten, dem BDI existie-
rende Branchen-Phrasenkataloge zu übermitteln. 

 

c) Zu klärende Fragen 

Zu klären bleibt, wie dieses Modell im Rahmen von RIP 3.2.2 ange-
nommen wird. 

 

e) Weitere Informationen  

BDI-Hilfestellungen, BDI-Helpdesk REACH 
(http://reach.bdi.info/ ): 

3.2.4 Verwendungs- und Expositionskategorien (VEK) 

3.2.5 Leitfaden zu Verwendungs- und Expositionskategorien 
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Herr Dr. Rudolph dankt den Referenten des Workshops für ihre Bei-
träge. Die einerseits juristischen und andererseits naturwissenschaft-
lichen Themen zeigen die Vielschichtigkeit der Probleme, mit der die 
Industrie im Rahmen der Implementierung der REACH-Verordnung 
konfrontiert ist. Derzeit werden noch mehr Problemfelder identifiziert 
als gelöst. Dabei ist es ein wesentliches Ziel der BDI-Workshops, 
Probleme zu identifizieren und hierzu in Gespräche einzutreten. Hier ist 
auch die politische Dimension zu beachten, indem Verbesserungsbedarf 
für zukünftige Revisionen der REACH-Verordnung identifiziert wird. 
Der BDI wird durch die Veranstaltung von weiteren Workshops die 
Unternehmen auch weiterhin im Prozess der Implementierung der 
REACH-Verordnung begleiten. 
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